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Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung de s kommunalen Feu-
erwehrwesens; 
Förderung von Beschaffungen für die Feuerwehren -  
Sonderförderprogramm für die Beschaffung einer Wech selausstattung von 
Einsatzbekleidung (Feuerwehrschutzhosen und Feuerwe hrschutzjacken) für 
Atemschutzgeräteträger 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Matrix Feuerwehrfahrzeuge und Atemschutz (elektronisch ausfüllbar) 
Anlage 2: ANBest-K (Stand: 01.01.2017) 
Anlage 3 Antragsformular (Anlage 3 zu den FwZR) – MUSTER - 
Anlage 4: Verwendungsbestätigung (Anlage 4 zu den FwZR) – MUSTER - 
Anlage 5: Übereinstimmungserklärung (elektronisch ausfüllbar) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen eines befristeten Sonderförderprogramms wird für Atemschutzgeräte-

träger bei den kommunalen Feuerwehren in Bayern die Ausstattung mit einer 

zweiten Garnitur Einsatzkleidung, bestehend aus Feuerwehrschutzhose und Feu-

erwehrschutzjacke gefördert.  

Fördermaßstab  ist die einfache Anzahl der Atemschutzgeräte (Pressluftatmer), 

die auf den in Anlage 1 zu diesem Schreiben genannten Fahrzeugen einer ge-

meindlichen Feuerwehr nach der jeweils einschlägigen Fahrzeug-DIN bzw. Bau-

beschreibung vorgeschrieben ist. 
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Die genannte Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger wird aus Mitteln der 

Feuerschutzsteuer gefördert (Programmvolumen: 9 Mio. €). Damit sollen die Ge-

meinden dabei unterstützt werden, den Atemschutzgeräteträgern bei länger an-

dauernden Einsatzlagen frische Einsatzkleidung zur Verfügung zu stellen, damit 

diese kontaminierte oder verschmutzte Einsatzkleidung wechseln können. 

 

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel. 

 

1. Gegenstand der Förderung  

 

Im Rahmen dieses Sonderförderprogramms ist für den Einsatzdienst der 

Atemschutzgeräteträger der kommunalen Freiwilligen Feuerwehren folgende 

Einsatzkleidung förderfähig: 

 

- eine Feuerwehrschutzjacke nach DIN EN 469, Leistungsstufe 2 (XYZ); 

- eine Feuerwehrschutzhose nach DIN EN 469, Leistungsstufe 2 (XYZ). 

 

Das Vorliegen der qualitativen Fördervoraussetzungen ist durch Abgabe einer 

Übereinstimmungserklärung (siehe Anlage 5) zu belegen. 

 

2. Förderverfahren, Ausnahme vom Verbot des vorzeitige n Maßnahme-

beginns  

 

2.1 Für das Förderverfahren gelten die einschlägigen förder- und haushaltsrecht-

lichen Bestimmungen (insbesondere die Verwaltungsvorschriften für Zuwen-

dungen des Freistaats Bayern an kommunale Körperschaften –VVK-, Anlage 

3 der VV zu Art 44 BayHO), soweit sich aus den nachstehenden Regelungen 

nichts anderes ergibt. 

 

2.2 Antragstellung, Nachweis der Verwendung, Bewilligung und Auszahlung der 

Fördermittel erfolgen nach  Durchführung der Beschaffung durch die Kommu-

nen. Die Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns gilt im 

Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwick-

lung und Heimat für die im Rahmen dieses Sonderförderprogramms beschaff-

te Feuerwehreinsatzkleidung generell als erteilt (vgl. Nr. 1.3 Satz 2 VVK). 
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2.3 Anträge auf Förderung der Feuerwehrschutzhose und Feuerwehrschutzjacke 

werden nach erfolgter Beschaffung mit dem Antragsformular (Anlage 3 zu den 

Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien - FwZR-) unter gleichzeitiger Beigabe  der 

Verwendungsbestätigung (Anlage 4 zu den FwZR) bei den Regierungen ein-

gereicht. Die diesem Sonderförderprogramm in Anlage 3 und 4 anhängenden 

Formulare sind Muster . Sie können von den antragstellenden Gemeinden 

vom Formular-/Download-Server der für sie zuständigen Regierung (Förder-

behörde) unter folgenden Links heruntergeladen werden: 

 

Regierung von Oberbayern: 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/formulare/sicherheit/05019/ 

 

Regierung von Niederbayern: 

http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/1/sicherheit_ordnung/feuerwehr/zuschuess

e/index.php 

 

Regierung der Oberpfalz: 

http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/download/formularserver.php , dort: im Bereich 1, 

Sicherheit und Ordnung 

 

Regierung von Oberfranken: 

https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/download/formulare/sicherheit/feuerwehrwesen.php 

 

Regierung von Mittelfranken: 

http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt20007.htm 

 

Regierung von Unterfranken: 

https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/1/3/00423/index.html 

 

Regierung von Schwaben: 

https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Verwaltung_Online/Formulare/FB_B1.php?PFAD=/index.php:/in

dex7.php:Download_Formulare.php  
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Der Antrag muss im Übrigen folgende Angaben enthalten: 

 

- Anzahl und Art  der Feuerwehrfahrzeuge  

- Anzahl der beschafften Feuerwehrschutzhosen und Feuerwehrschutzja-

cken, für die eine Förderung beantragt wird; 

Diese Angaben sind in Anlage 1 (Formular Matrix Feuerwehrfahrzeuge und 

Atemschutz) einzutragen; das ausgefüllte Formular ist ausgedruckt, unter-

schrieben und gesiegelt den Antragsunterlagen beizufügen. 

 

Aus Vereinfachungsgründen sind alle während eines Jahres von einer Kom-

mune beschafften Feuerwehrschutzhosen und Feuerwehrschutzjacken zu ei-

nem Zuwendungsantrag  zusammenzufassen. Der Anlage 4 (Verwen-

dungsbestätigung ) sind Kopien der Rechnungen über die beschafften Be-

kleidungsteile beizulegen. Aus diesen Rechnungskopien müssen die Art und 

die jeweilige Anzahl der beschafften Bekleidungsteile ersichtlich sein. Zudem 

haben die Gemeinden eine Übereinstimmungserklärung (Anlage 5) mit 

der Bestätigung des/der Lieferanten beizufügen , dass die beschafften Be-

kleidungsteile den Anforderungen nach DIN EN 469, Leistungsstufe 2 ent-

sprechen. 

 

2.4 Die Vorlage eines Finanzierungsplans und einer fachlichen Stellungnahme 

des zuständigen Kreis- bzw. Stadtbrandrats sind ebenso wie die Zuleitung ei-

nes Abdrucks des Antrags an die Rechtsaufsichtsbehörde nicht erforderlich. 

 

3. Förderumfang, Bewilligung, Nachweis der Verwendung  

 

Zuwendungsberechtigt sind die Gemeinden für die Atemschutzgeräteträger 

ihrer Freiwilligen Feuerwehren. 

 

Für jedes nach Norm bzw. technischer Baubeschreibung auf einem Feuer-

wehrfahrzeug vorgeschriebene Atemschutzgerät (Pressluftatmer) wird im Zeit-

raum der Laufzeit des Sonderförderprogramms einmal  je eine  Feuerwehr-

schutzhose und Feuerwehrschutzjacke nach Nr. 1 dies es Sonderförder-

programms gefördert. Ersatzbeschaffungen für nach diesem Sonderförder-

programm bereits geförderte Wechselausstattungen sind nicht mehr förderfä-
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hig. 

 

Zuständig für Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung sind die Regierun-

gen. 

 

Gewährt wird ein Festbetrag  von  

- 200 € für eine Feuerwehrschutzjacke 

nach DIN EN 469, Leistungsstufe 2 (XYZ); 

- 100 € für eine Feuerwehrschutzhose 

nach DIN EN 469, Leistungsstufe 2 (XYZ). 

Die Förderung eines Bekleidungsteils darf jedoch 50 v. H. der für dieses Be-

kleidungsteil nachgewiesenen tatsächlichen Brutto-Aufwendungen nicht über-

steigen. 

 

4. Im Zuwendungsbescheid ist für die beschafften Bekleidungsteile eine Bin-

dungsfrist (Nr. 4.2.3 VVK) von fünf Jahren festzulegen; die ANBest-K (Nr. 5.1. 

VVK) sind mit Ausnahme der Nrn. 1.2 Sätze 2 bis 7, 1.3 mit 1.3.2, 1.4, 2, 3.2 

mit 3.4, 5.4, 6.1.1, 6.1.3, 6.2, 6.3 mit 6.3.9 und 6.5 zum Bestandteil des Zu-

wendungsbescheids zu machen. 

 

Für die Förderung stehen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 jährlich 

2,25 Mio. € zur Verfügung. Diese Ausgabemittel werden für Bewilligung und 

Auszahlung der beantragten Leistungen nach diesem Sonderförderprogramm 

aus Kap. 03 23 Tit. 883 01-7 den Regierungen gesondert zugewiesen. In ei-

nem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Fördermittel verfallen nicht, 

sondern werden im darauffolgenden Haushaltsjahr zusätzlich zum Kontingent 

zur Verfügung gestellt. 
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5. Dauer des Förderprogramms  

 

Das Förderprogramm ist vom 01.08.2018 bis zum 31.12.2021 befristet.  

Zur Abrechnung von bis zum 31.12.2021 beschaffter Einsatzbekleidung (-es 

gilt das Bestelldatum-) können die Förderanträge mit Verwendungsbestätigung 

noch bis spätestens 31.03.2022 bei den Regierungen vorgelegt werden. 

 

 

Wir bitten die Regierungen, die Kreisverwaltungsbeh örden und Kommunen 

umgehend über das vorstehende Sonderförderprogramm unter Beigabe der 

Anlagen zu diesem Schreiben zu unterrichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Günter Schuster 
Ministerialdirektor 
 



 
 

 

                

 

 
    
 
                    

Kopie  
 
per E-Mail 
 
 
Bayer. Städtetag 
Prannerstraße 7 
80333 München 
 
Bayer. Landkreistag 
Kardinal-Döpfner-Straße 8 
80333 München 
 
Bayer. Gemeindetag 
Dreschstraße 8 
80805 München 
 
Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. 
Carl-von-Linde-Str. 42 
85716 Unterschleißheim 
 
Arbeitsgemeinschaft der 
Leiter der Berufsfeuerwehren 
Landesgruppe Bayern 
(AGBF Bayern) 
c/o Feuerwehr München 
An der Hauptfeuerwache 8 
80331 München 
 
 
jeweils mit der Bitte, Kenntnis zu nehmen. 
 


